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Landesgartenschau Ing. 2020 GmbH
Offenes Verfahren nach VOB/A

Nr. 3 Mittwoch, 16. 1. 2019Bekanntmachung über die Eintragung für 
das Volksbegehren „Rettet die Bienen!“

Die Bekanntmachung der Stadt Ingolstadt zu den Eintragungsmöglichkei-
ten für das Volksbegehren vom 19.12.2018 (Amtliche Mitteilungen Ausgabe 
Nr. 52 vom 26.12.2018) wird hinsichtlich der Nr. 1 Buchstabe c (Besondere 
Eintragungsräume) ergänzt. Es wird zusätzlich folgender besonderer Ein-
tragungsraum eingerichtet:

Bezeichnung und 
Anschrift:

Öffnungszeiten: Betroffener 
Personenkreis

Banater 
Seniorenzentrum 
Peisserstr. 66 
85053 Ingolstadt

barriererfrei

07.02.2019

von 10.00 bis 10.30 Uhr

Eintragen können sich 
nur Bewohner 
und Bedienstete 
der Einrichtung.

Bewohner und Be-
dienstete, die nicht in 
Ingolstadt gemeldet 
sind, benötigen einen 
Eintragungsschein 
ihrer Heimatgemeinde

Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 150 E 
„Unsernherrn – Nord“ und Änderung des 

Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren
Der Stadtrat hat am 25.10.2018 die Entwürfe des Bebauungs- und Grün-
ordnungsplanes Nr. 150 E „Unsernherrn – Nord“ und der Änderung des Flä-
chennutzungsplanes im Rahmen eines Parallelverfahrens mit Begründung 
und Umweltbericht genehmigt.

Der Bebauungs- und Grünordnungsplan umfasst ganz oder teilweise (*) 
die Grundstücke mit den Flst.Nrn. 61/2*, 64, 64/1, 64/4, 92, 93, 93/1, 96*, 
106/31*, 119*, 119/3*, 213/1*, 213/6*, 218/5*, 223, 224, 260/1, 261, 261/1, 
261/2, 261/3, 261/4, 262, 264*, 264/3, 265, 266*, 268/2* und 268/3 der Ge-
markung Unsernherrn.

Die Entwürfe der Bauleitpläne liegen mit Begründung und Umweltbericht 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 24.01.2019 – 25.02.2019 an der Anschlag-
tafel des Stadtplanungsamtes im 1. Stock des Technischen Rathauses, Spi-
talstr. 3, zur Einsichtnahme und Erörterung für die Allgemeinheit öffent-
lich aus und können während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
werden.

Die Unterlagen können auch im Internet unter www.ingolstadt.de/bauleit-
planverfahren eingesehen werden

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder zur 
Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über die Bauleitpläne unberück-
sichtigt bleiben. 

Im Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes ist eine Vereinigung 
im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit 
allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungs-
frist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend 
machen können.

Es liegen folgende Arten umweltbezogener Informationen vor:

• Entwässerung 
• Hydrogeologie 
• Wasserversorgung 
• Grundwasser- und Bodenschutz 
• Abwasserbeseitigung 
• Stadtreinigung und Abfallwirtschaft 
• Altlasten 
• Immissionen 
• Emissionen 
• Landwirtschaftliche Nutzflächen 
• Landschaftspflege / Regionaler Grünzug 
• Grüngürtel 
• Grünflächenverbundsystem 
• Flächenverbrauch 
• Ausgleichsmaßnahmen / Ausgleichsflächen 
• Bayerische Biodiversitätsstrategie 
• Naturdenkmal 
• Bodendenkmalpflege 
• Lärmschutz 
• Naturschutz 
• Baumschutz / Baumstandorte 
• Klimaschutz

Daneben können auch alle weiteren bisher im Bauleitplanverfahren vor-
liegenden Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
in der obengenannten Auslegungsfrist im Stadtplanungsamt auf Zimmer 
132a während der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden.

Für Auskünfte und Erläuterungen stehen Mitarbeiter des Stadtplanungs-
amtes gerne zur Verfügung.

Lageplan zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 150 E „Unsern-
herrn – Nord“

Lageplan zur Änderung des Flächennutzungsplanes

Aufnahme in die Berufsfachschulen des 
Krankenhauszweckverbandes Ingolstadt 
am Berufsbildungszentrum Gesundheit 

für das Schuljahr 2019/20
Logopädie- und Physiotherapieausbildung mit 

ausbildungsintegrierendem Studium

Erwerb der Fachhochschulreife 
„Berufsausbildung und Fachhochschulreife“

Der Krankenhauszweckverband Ingolstadt schreibt die Aufnahme der 
Schülerinnen und Schüler für seine nachstehend genannten Berufsfach-
schulen aus.

Anträge um Aufnahme sind bis spätestens 28. Februar 2019 schriftlich 
oder online beim Sekretariat des Berufsbildungszentrums Gesundheit In-
golstadt, Krumenauerstraße 23, 85049 Ingolstadt, einzureichen.

Nach diesem Termin eingehende Bewerbungen können nur dann berück-
sichtigt werden, wenn noch freie Plätze vorhanden sind.

Dem Bewerbungsschreiben sind folgende Unterlagen beizufügen:

-  der Bewerbungsbogen (zu erhalten bei der Schulverwaltung oder zum 
Download im Internet)

-  ein handgeschriebener Lebenslauf

-  das Zeugnis der 10. Jahrgangsstufe bzw. das Zwischenzeugnis (Abituri-
enten sollen noch zusätzlich das Abiturzeugnis bzw. das Zwischenzeug-
nis der 13. Jahrgangsstufe vorlegen) oder, sofern die Aufnahmevoraus-
setzungen es zulassen, ein anderes Zeugnis, das die Voraussetzungen 
zum Besuch der Schule erkennen lässt (z.B. Volksschule, Berufsschulab-
schluss- und Lehrabschlusszeugnis) bei Pflegefachhelfer: Nachweis des 
Hauptschulabschlusses 

-  ein ärztliches Attest über die gesundheitliche Eignung für den jeweili-
gen Beruf

-  ein amtliches Führungszeugnis, wenn die Bewerber nicht unmittelbar 
aus einer öffentlichen Schule übertreten

-  ein neueres Lichtbild 

-  ein kleines, mit 0,70 € frankiertes Kuvert zur Bestätigung des Antragein-
gangs und einen großen, ausreichend frankierten Umschlag, jeweils mit 
der Anschrift des Antragstellers, falls Nachricht über Bewerbungseingang 
und evtl. Rücksendung der Bewerbungsunterlagen gewünscht wird.

Auskünfte erteilt die Schulverwaltung des Berufsbildungszentrums (BBZ) 
Gesundheit Ingolstadt, Tel. 0841/880-1701 bis 1706, Fax Nr. 0841/8801709, 
E-mail: bbz@bbz-ingolstadt.de. Hier erhalten Sie auch den weitere Infor-
mationen, Bewerbungsbögen und Vordrucke für das ärztliche Attest. Alle 
Informationen stehen auf der Internet-Seite www.bbz-ingolstadt.de und 
die Unterlagen stehen hier zum Download bereit. 

Nutzen Sie bitte die Möglichkeit der online-Bewerbung auf unserer 
Homepage!

1. Aufnahme in die Berufsfachschule für Krankenpflege

Voraussetzungen (§ 5 Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege –KrPflG- 
vom 16. Juli 2003) für den Zugang zur Ausbildung als Gesundheits- und 
Krankenpfleger/in sind:

 die gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufes

 der Realschulabschluss oder eine gleichwertige Schulbildung oder

  der Hauptschulabschluss oder eine gleichwertige, abgeschlossene 
Schulbildung, zusammen mit

  einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung mit einer vorge-
sehenen Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren oder

  einer Erlaubnis als Krankenpflegehelfer(in) oder einer erfolgreich ab-
geschlossenen landesrechtlich geregelten Ausbildung von mindestens 
einjähriger Dauer in der Krankenpflegehilfe oder Altenpflegehilfe.

Beginn für die dreijährige Ausbildung ist am 01.10.2019 und voraussicht-
lich am 01.04.2020. Wegen der neuen Rechtslage ist der Ausbildungsbe-
ginn am 1.04.2020 noch nicht sicher und kann ggf. auf den Herbst 2020 
verlegt werden. 

Für den Ausbildungsbeginn 1.04.2019 sind ebenfalls noch Bewerbun-
gen möglich!

2. Aufnahme in die Berufsfachschule für Hebammen und Entbindungspfleger

Voraussetzungen für die Aufnahme in die Schule sind:

  die gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufes

  der Realschulabschluss oder eine gleichwertige Schulbildung oder

  der Hauptschulabschluss oder eine gleichwertige Schulbildung, sofern 
die Bewerber

  eine mindestens zweijährige Pflegevorschule erfolgreich besucht ha-
ben oder

       •  eine Berufsausbildung mit einer vorgesehenen Ausbil-
dungsdauer von mindestens zwei Jahren erfolgreich ab-
geschlossen haben oder

  die Erlaubnis als Krankenpflegehelfer(in) bzw. Pflegefachhelfer(in) haben.

Die Ausbildung dauert vom 1.10.2019 bis 30.09.2022.

3.  Aufnahme in die Berufsfachschule für medizinisch-technische Radiolo-
gieassistenten 

4. Aufnahme in die Berufsfachschule für Ergotherapie

Die Voraussetzungen für die Aufnahme in diese Schulen sind:

  die gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufs und

  der Realschulabschluss oder eine gleichwertige Ausbildung oder eine 
andere abgeschlossene zehnjährige Schulbildung, die den Haupt-
schulabschluss erweitert oder eine nach Hauptschulabschluss oder ei-
nem gleichwertigen Abschluss abgeschlossene Berufsausbildung von 
mindestens zweijähriger Dauer.

Die Ausbildung dauert vom 1.09 2019 und endet mit den Abschlussprüfun-
gen im Jahr 2022. Unterrichtsbeginn ist am 10.09. 2019.

5. Aufnahme in die Berufsfachschule für Physiotherapie

Die Voraussetzungen für die Aufnahme in diese Schule sind:

  die gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufs und

  der Realschulabschluss oder eine gleichwertige Ausbildung oder eine 
andere abgeschlossene zehnjährige Schulbildung, die den Haupt-
schulabschluss erweitert oder eine nach Hauptschulabschluss oder ei-
nem gleichwertigen Abschluss abgeschlossene Berufsausbildung von 
mindestens zweijähriger Dauer.

Die Ausbildung dauert vom 1. September 2019 und endet mit den Ab-
schlussprüfungen im Jahr 2022. Unterrichtsbeginn ist nach den Sommerfe-
rien am 10. September 2019.

6. Ausbildungsintegrierendes Studium Physiotherapie an den Techni-
schen Hochschulen Regensburg oder Deggendorf

Aufgenommene Bewerber(innen) der Berufsfachschule für Physiothera-
pie mit Hochschulreife oder fachgebundener Hochschulreife können durch 
ausbildungsbegleitende Veranstaltungen an den oben genannten Hoch-
schulen den ersten Studienabschnitt der Bachelor-Studiengänge ange-
wandte Gesundheitswissenschaften teilnehmen. Bitte vermerken Sie auf 
dem Bewerbungsschreiben Ihren Studienwunsch. Die Bewerbung für das 
Studium setzt einen Ausbildungsplatz an unserer Schule voraus. 

Nähere Informationen dazu: www.oth-regensburg.de/fakultaeten/ange-
wandte-sozial-und-gesundheitswissenschaften/studiengaenge/bachelor-
physiotherapie.html oder www.th-deg.de/de/agw/studiengaenge/agw-b

7. Aufnahme in die Berufsfachschule für Logopädie

Der Bewerbungszeitraum für alle öffentlichen Berufsfachschulen für Lo-
gopädie in Bayern wurde vom Bayer. Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus festgelegt. Die nächsten Bewerbungen für diese Schule kön-
nen deshalb voraussichtlich in der Zeit vom 1.-30.11.2019 für das Schuljahr 
2020/21 eingereicht werden. 

Einzelheiten zum ausbildungsintegrierendem Studium: 

www.oth-regensburg.de/fakultaeten/angewandte-sozial-und- 
gesundheitswissenschaften/studiengaenge/bachelor-logopaedie.html

8. Aufnahme in die Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe

Die Ausbildung zur/m Pflegefachhelfer/in (Krankenpflege) erfolgt nach 
den landesrechtlichen Vorschriften (Berufsfachschulordnung Pflegebe-
rufe). Voraussetzungen für die Aufnahme sind 

  grundsätzlich die Vollendung des 17. Lebensjahres bei Beginn der Ausbil-
dung (Ausnahmen sind möglich)

  der Abschluss der Mittelschule (Hauptschulabschluss) oder eine gleich-
wertige Schulbildung oder eine abgeschlossene Berufsausbildung

  die gesundheitliche Eignung für den Beruf.

Die Ausbildung dauert ein Schuljahr (10.09.2019 bis 31.07.2020)

9. Aufnahme in die Schule für operationstechnische Assistenten (OTA)

Die Ausbildung erfolgt nach den Richtlinien der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft. Voraussetzungen für diese Ausbildung sind gemäß § 4,

  die gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufes und 

  der Realschulabschluss oder eine andere gleichwertige, abgeschlossene 
Schulbildung oder 

  der Hauptschulabschluss (Mittelschulabschluss) oder eine gleichwertige 
Schulbildung, zusammen mit

  einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsbildung mit einer Ausbildungs-
dauer von mind. 2 Jahren oder 

  die Erlaubnis als Krankenpflegehelfer oder Krankenpflegehelferin oder 
einer erfolgreich abgeschlossenen landesrechtlichen Ausbildung von 
mindestens einjähriger Dauer in der Krankenpflegehilfe oder Altenpfle-
gehilfe

Die Ausbildung beginnt am 1.10.2019 und endet am 30.09.2022.

Erwerb der Fachhochschulreife

Bewerber/innen mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,5 in 
den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im Zeugnis des mittleren 
Schulabschlusses können sich für den Schulversuch „Berufsausbildung und 
Fachhochschulreife“ (Doppelqualifizierung) anmelden. Nach Aufnahme in 
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eine der dreijährigen Berufsfachsfachschulen des Gesundheitswesens 
wird eine Entscheidung auf Zulassung zu diesem Zusatzangebot getroffen. 
Dazu ist Zusatzunterricht in den vorher genannten allgemein bildenden 
Fächern zu belegen. Näheres dazu finden Sie ebenfalls auf der Homepage 
des BBZ Gesundheit Ingolstadt. 

Wir weisen darauf hin, dass die Durchführung dieser Doppelqualifizierung 
nur bei einer ausreichenden Teilnehmerzahl stattfinden kann.

Gemeinsamer Hinweis für alle Schulen

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme in die jeweilige Berufs-
fachschule. Bewerber/innen, die die Aufnahmevoraussetzungen erfüllen, 
nehmen an einem leistungsorientierten Auswahlverfahren und z. T. an ei-
nem Aufnahmegespräch bzw. -test teil, falls die Bewerberzahl die freien 
Schulplätze übersteigt. Das Verfahren ist bei den einzelnen Schulen unter-
schiedlich und ist in der jeweiligen Aufnahmesatzung festgelegt.

Alle Bewerberinnen und Bewerber erhalten nach Aufnahme in die 
Schule einen Ausbildungsvertrag mit der Klinikum Ingolstadt GmbH 
bzw. dem Krankenhauszweckverband Ingolstadt mit einer monatlichen 
Ausbildungsvergütung nach den tarifrechtlichen Bestimmungen. Die 
Schülerinnen und Schüler der Pflegefachhilfe erhalten eine Praktikan-
tenvergütung. Die Höhe der Ausbildungs- bzw. Praktikantenvergütun-
gen wird aktuell auf der Homepage des BBZ veröffentlicht. 

Die Bewerber/innen erhalten sobald als möglich, spätestens jedoch bis 
Ende April 2019 endgültigen Bescheid über die Aufnahme. Bitte sehen Sie 
vor diesem Termin von Nachfragen ab.

Neue Herausforderungen und innovative Lösungen, der Reiz einer 
wichtigen Aufgabe im öffentlichen Interesse, dynamisch denken, um-
weltbewusst handeln – und für die Zukunft Zeichen setzen: das ist die 
Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH, INVG.

Wir suchen anlässlich der 
Verkehrserhebungen 2019

Studenten
für die Durchführung von Verkehrszählungen. Ihre Arbeitszeit ist fle-
xibel: An verschiedenen Wochentagen und mit wechselnden Einsatz-
zeiten zwischen dem 15. Februar 2019 und dem 17. März 2019.

Interesse?
Dann melden Sie sich einfach bei uns. Wir haben unter der Telefon-
nummer (0841) 97439-333, Montag mit Donnerstag von 8:30 Uhr bis 
16:00 Uhr und Freitag von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr oder E-Mail perso-
nal@invg.de weitere Informationen für Sie.

Am Nordbahnhof 3, 85049 Ingolstadt

Jagdversammlung Pettenhofen-Mühlhausen
Am Samstag, 02.02.2019 findet um 19.00 Uhr im Gasthaus Wanger in Pet-
tenhofen die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Petten-
hofen-Mühlhausen statt, zu der hiermit alle Eigentümer oder Nutznießer 
jagdbarer Grundstücke in den Ortsteilen Pettenhofen und Mühlhausen ein-
geladen werden.

Tagesordnung:

1.  Eröffnung, Bekanntgabe der Niederschriften, Berichte des Jagdvorste-
hers, des Kassiers, der Kassenprüfer und der Wegebaumeister

2.  Entlastung des Vorstands

3.  Verlängerung des Jagdpachtvertrags, Wechsel der Jagdpächter

4.  Neuwahlen

5.  Verwendung des Jagdpachtschillings

6.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Im Anschluss an die Versammlung findet ein Jagdessen statt, zu dem auch 
die Ehefrauen eingeladen sind.

Landesgartenschau Ingolstadt 2020 GmbH 
Offenes Verfahren nach VOB/A

Kurzbekanntmachung

a) Auftraggeber:  Landesgartenschau Ingolstadt 2020 GmbH 
Spretistraße 11, 85057 Ingolstadt 
Telefon 08 41/305 20 28, Telefax 08 41/305 20 29

e) Ausführungsort: 85057 Ingolstadt

f) Leistungsumfang  VE 101 - Bauunternehmerarbeiten, 
- ca.  35 m  Baustromzuleitung 
- ca.  200 m  Bauzaun 
- ca.  750 m3  Baugrubenaushub, 
- ca.  600 m3  Aushub lagern, entsorgen, 
- ca.  370 m3  Kieskoffer mit Frostschutzkies, 
- ca.  390 m3  Feinplanum herstellen, 
- ca.  390 m2  Sauberkeitssicht, Beton herstellen, 
- ca. 390 m2  Bodenplatte WU-Beton herstellen, 
- ca. 390 m2  Perimeterdämmung BP herstellen 
- ca. 230 m2  Außenwand, LHLz 36,5 herstellen, 
- ca. 173 m2  Innenwand, HLz-Planstein herstellen, 
- ca. 340 m2  Fassadengerüst, LK3, SW06 
- ca.    85 m   Arbeitsgerüst Erweiterung 

Dachfanggerüst

i) Dauer des Auftrages:   Beginn: 29.04.2019 
   Ende: 14.06.2019
l,m) Anforderung / Kosten:  Die Verdingungsunterlagen können online 

zum Download unter www.staatsanzeiger-
eservices.de angefordert werden.

  Anforderungsfrist: bis 25.01.2019

q) Einreichungstermin:  31.01.2018, 10.00 Uhr

v) Bindefrist:  12.03.2019
  

w) Vergabeprüfstelle:   Regierung von Oberbayern, VOB Stelle 
Maximilianstraße 39 
80538 München

Kurzbekanntmachung
a) Auftraggeber:  Landesgartenschau Ingolstadt 2020 GmbH 

Spretistraße 11, 85057 Ingolstadt 
Telefon 08 41/305 0, Telefax 08 41/305 20 29

e) Ausführungsort: 85057 Ingolstadt

f) Leistungsumfang 

 Gewerk Brückenbauarbeiten:

  - ca. 600 m3  Baugrubenaushub herstelle 
- ca. 120 m3  Bodenaustausch für Fundamente 
- ca. 10 t  Betonstahl einbauen 
- ca. 18 m3  Fundamentkörper herstellen 
- ca. 17 m3  Stahlbeton Unterbauten herstellen 
- ca. 300 m3  Arbeitsräume und Widerlager 

hinterfülle
 - ca. 35 m3   Überbau in Ortbetonbauweise 

herstellen
 - ca. 70 m   Geländer mit Seilnetzausfachung 

herstellen
 - ca. 110 m2   Brückenabdichtung aus 

Flüssigkunststoff herstellen
 - ca. 110 m2  Belag Gussasphalt herstellen 
 - ca. 100 m2   Oberflächenschutz Anti-Graffiti- 

System aufbringen

i) Dauer des Auftrages:   Beginn: 06.05.2019 
   Ende: 31.08.2019
l,m) Anforderung / Kosten:  Die Verdingungsunterlagen können online 

zum Download unter www.staatsanzeiger-
eservices.de angefordert werden.

  Anforderungsfrist: bis 15.02.2019
q) Einreichungstermin: 22.02.2019, 10.00 Uhr

v) Bindefrist: 30.04.2019
w) Vergabeprüfstelle:  Regierung von Oberbayern, VOB Stelle 

Maximilianstraße 39 
80538 München

Kurzbekanntmachung
a) Auftraggeber:  Landesgartenschau Ingolstadt 2020 GmbH 

Spretistraße 11, 85057 Ingolstadt 
Telefon 08 41/305 20 28, 
Telefax 08 41/305 20 29

e) Ausführungsort: 85057 Ingolstadt

f) Leistungsumfang  VE 105 Zimmerer- und Holzbauarbeiten, 
- ca.  21,5 m3  Abbund Bauholz und Lieferung, 
- ca.  378 m2  Dachschalung NF 30 mm herstellen, 
- ca.  378   Trenn- und Ausgleichslage 

herstellen
 - ca.  212 m2  Fassadenschalung Lärche herstellen, 
 - ca.  55 m   Winkellochblech in Leibung und 

unterer Anschluss herstellen,
 - ca. 45 m2   Fassadenschalung Metall UK 

herstellen
 - ca. 24 m   Winkellochblech in Leibung und 

unterer Anschluss herstellen,

i) Dauer des Auftrages:   Beginn: 17.06.2019 
   Ende: 27.09.2019

l,m) Anforderung / Kosten:  Die Verdingungsunterlagen können online 
zum Download unter www.staatsanzeiger-
eservices.de angefordert werden.

  Anforderungsfrist: bis 25.01.2019

q) Einreichungstermin:  31.01.2018, 10.30 Uhr

v) Bindefrist:  12.03.2019

w) Vergabeprüfstelle:   Regierung von Oberbayern, VOB Stelle 
Maximilianstraße 39 
80538 München

Kurzbekanntmachung
a) Auftraggeber:  Landesgartenschau Ingolstadt 2020 GmbH 

Spretistraße 11, 85057 Ingolstadt 
Telefon 08 41/305 20 28, Telefax 08 41/305 20 29

e) Ausführungsort: 85057 Ingolstadt

f) Leistungsumfang  VE 106 Dachdecker, Spengler, Abdichtungen, 
- ca.  378 m2  Dampfsperre als prov. Abdichtung, 
- ca.  378 m2  Wärmedämmung, Stärke 140 mm, 
- ca.  378 m2  Dachabdichtung Mehrlagig, 
- ca.  78 m  Dachrand Attika dämmen, 
- ca.  27 m  Traufanschluss Dachentwässerung, 
- ca.  21 m  Wandanschlüsse gedämmt herstellen, 
- ca.  378 m2  Drän- und Wasserspeicherschicht, 
- ca.  378 m2  Filterschicht herstellen, 
- ca.  378   Vegetationssubstrat Mehr-

schicht herstelle
 - ca.  378 m2  Begrünung mit Flachballenstauden, 
 - ca.  378 m2  Fertigstellungspflege extensiv, 
 - ca.  45 m  Hänge- und Fallrinnen herstellen, 
 - ca.  90 m  Attikaabdeckung ALU-Blech herstellen, 
 - ca.  6 Stk  Sekuranten montieren, 
 - ca.  71 m2  Abdichtung Sockelbereich ausführen, 
 - ca.  70 m  Sockel Schutzblech herstellen, 
 - ca.  7 m  Türanschluss mit Schutzblech herstellen,

i) Dauer des Auftrages:   Beginn: 24.06.2019 
   Ende: 10.10.2019

l,m) Anforderung / Kosten:  Die Verdingungsunterlagen können online 
zum Download unter www.staatsanzeiger-
eservices.de angefordert werden.

  Anforderungsfrist: bis 25.01.2019

q) Einreichungstermin:  31.01.2018, 11.00 Uhr

v) Bindefrist:  12.03.2019

w) Vergabeprüfstelle:  Regierung von Oberbayern, VOB Stelle 
Maximilianstraße 39 
80538 Münchenn

EINLADUNG
zu der am Sonntag, 27. Januar 2019 um 14.00 Uhr 

im Feuerwehrgerätehaus 
stattfindenden ordentlichen Mitgliederversammlung 2019

Tagesordnung

 1.    Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung  
 2.    Totengedenken 
 3.    Bericht des Vorsitzenden 
 4.    Bericht des Kassiers 
 5.    Kassenrevision 
 6.    Bericht des Schriftführers 
 7.    Bericht des Kommandanten 
 8.    Vorschau des Vorsitzenden auf 2019 
 9.    Ehrungen 
10.    Wahl des 1. Vorsitzenden 
11.     Verschiedenes, Wünsche und Anfragen

Stadt Ingolstadt - Stadtplanungsamt -
Flurneuordnung Lichtenau IV

Gemeinde Weichering, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Flurbereinigungsbeschluss

Bekanntgabe

Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern hat mit Flurbereinigungs-
beschluss vom 12.12.2018 das Verfahren Lichtenau IV - Flurneuordnung - 
angeordnet.

Der Flurbereinigungsbeschluss und eine Gebietskarte sind in der Ver-
waltung der Stadt Ingolstadt -Stadtplanungsamt - vom 21.01.2019 mit 
21.02.2019 niedergelegt und können dort während der Dienststunden ein-
gesehen werden.

Der Anordnungsbeschluss und die Gebietskarte können innerhalb von drei 
Monaten nach dem Zeitpunkt dieser öffentlichen Bekanntmachung auch 
auf der Internetseite des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberbayern un-
ter dem Link „Anordnung“ eingesehen werden (http://www.landentwick-
lung.bayern.de/oberbayern/075469/).


